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Wil lkommen zu unserer  Dezember 2022 Ausgabe des Öf fen t l i chen Sek tor  Newsle t ters  von Watson

Far ley & Wi l l iams.

Anbei erhalten Sie die letzte Ausgabe unseres Newsle�ers für das Jahr 2022 mit einer Zusammenfassung aktueller

Entwicklungen im Bereich des öffentlichen Sektors.

Die Beschleunigung von Infrastrukturvorhaben und den damit einhergehenden Beschaffungsprozessen ist in aller Munde. Wir

befassen uns daher mit der Frage, inwiefern die Gesetzgebung zur Beschleunigung des Einsatzes verflüssigten Gases (LNG) und

bei der Bundeswehrbeschaffung tatsächlich das „Zeug“ dafür hat, einen nachhal�gen Kulturwandel im Beschaffungswesen

einzuläuten. Auch im Bereich der Planungs- und Genehmigungsverfahren wurden die gesetzlichen Erleichterungen verlängert in

der Hoffnung, die Planungen und Genehmigungen für Infrastrukturprojekte schneller zum Abschluss zu bringen. Die Impulse zur

Finanzierung solcher Vorhaben durch staatliche Förderung werden weiterhin an Bedeutung gewinnen, so z.B. mit dem neuen

Förderprogramm zur Umsetzung effizienter Wärmenetze (BEW). Geschwindigkeit bei der Projektumsetzung werden wir

allerdings nur zulegen, wenn wir Planungs- und Genehmigungsprozesse beschleunigen, die Beschaffungsvorhaben

professionalisieren und ausreichend Mi�el zur Finanzierung zur Verfügung stehen – also in einem Dreiklang.

Städtebauliche Gestaltungsop�onen für Nachhal�gkeit – mit dem Thema des Monats möchten wir an der Schni�stelle von Bau-

und Vergaberecht die Möglichkeiten für eine Umsetzung von Projekten mit einer zukun�sweisenden Stadtplanung zur Erhaltung

und Schaffung lebenswerter Räume aufzeigen.

Zudem haben wir wieder eine Auswahl praxisrelevanter Entwicklungen in der Gesetzgebung sowie aktueller vergaberechtlicher

Entscheidungen zusammengestellt.

Auch für das Jahr 2023 haben wir bereits wieder einige Veranstaltungen vorbereitet – wir würden uns freuen, Sie in dem ein

oder anderen Format begrüßen zu dürfen.
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THEMA DES  MONATS

Städtebaul iche Ges ta l tungsopt ionen für  Nachhal t igkei t  –  bau-  und vergaberecht l iche Aspekte  für

e ine er fo lgre iche Umsetzung

Der Klimawandel schreitet fort und die poli�schen Vorgaben zum Klimaschutz verschärfen sich — sowohl auf Landes-, Bundes-

als auch EU-Ebene. Die Städte und Gemeinden stehen vor immensen Herausforderungen: Wie sieht die nachhal�ge Stadt oder

Gemeinde der Zukun� aus? Welche Maßnahmen müssen bereits heute ergriffen werden, um ein gesundes und nachhal�ges

Wohnumfeld zu schaffen? Das urbane Nachhal�gkeitsverständnis geht weit über reine Energieeffizienz hinaus. Neben dem

effek�ven Ressourceneinsatz müssen die Lebensqualität, der Naturraum sowie die ökonomischen Parameter des jeweiligen

Standorts berücksich�gt werden.

Vor diesem Hintergrund lassen sich beispielha� folgende Ziele von Städten und Gemeinden konkre�sieren: Urbanes

Flächenmanagement, Versorgung der Bürger mit (nachhal�gem) Wohnraum, Schaffung von Energieeffizienz sowie die urbane

Verkehrsplanung.

Gemeinden haben über die Bauleitplanung und die Vergabe von freien Flächen maßgeblichen Einfluss auf Nachhal�gkeit neuer

Siedlungsgebiete. Besonders im Rahmen ihrer Verpflichtung zur Daseinsvorsorge und dem angestrebten Gemeinwohl können

Städte und Gemeinden ihre Möglichkeiten zur Einflussnahme nutzen. In Betracht kommen u.a. Lu�reinhaltung, Lärmschutz,

Einsatz effizienter und klimaneutraler Energieträger, Verwendung CO2-armer und recycelbarer Baustoffe, Förderung grüner

Mobilität, grüne Außenbereiche, Sitzgelegenheiten/Ersatzhabitate durch Einsatz von Bienenstöcken oder Vogelnistkästen,

Dachbegrünung und Regenwasserversickerung.

Die Realisierbarkeit nachhal�ger städtebaulicher Konzepte hängt davon ab, welche Instrumentarien zur Umsetzung der

verfolgten Zwecke Städten und Gemeinden zur Verfügung stehen, sowie in wessen Eigentum sich das Vorhabengrundstück

befindet.
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Wird das Grundstück der Stadt oder Gemeinde an einen privaten Dri�en verkau� oder auf eine andere Weise zur Verfügung

gestellt (z.B. durch ein Erbbaurecht), so hat die Stadt oder Gemeinde vergaberechtliche Steuerungsinstrumente sowie

Einwirkungsmöglichkeiten bei der Vertragsgestaltung des Verkaufs- oder Nutzungsvertrages.

Im Rahmen der Konzeptvergabe kann die Gemeinde die Ausschreibung so gestalten, dass der Bieter den Zuschlag bekommt, der

das nachhal�gste und sozial ausgewogenste Konzept einreicht. Zur Bewertung der Konzepte werden Qualitätskriterien, wie

beispielsweise ein sparsamer Flächenverbrauch, eine hohe städtebauliche Dichte, brennstofffreie Wärmeversorgung, der Einsatz

von nachhal�g zer�fiziertem Holz in der Gebäudekonstruk�on und/oder Gebäudebegrünung als Vorgaben formuliert. Diese

Kriterien kann die Gemeinde nach ihren angestrebten Zielen aufstellen.

Im Rahmen der Bauleitplanung haben die Städte und Gemeinden grundsätzlich die Wahl zwischen dem so genannten

Angebotsbebauungsplan und dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Während beim Angebotsbebauungsplan nur

Festsetzungen getroffen werden können, die im Aufzählungskatalog des § 9 BauGB enthalten sind – da eine Erweiterung durch

Auslegung nach der Rechtsprechung und herrschenden Literatur nicht in Betracht kommt – sind Städte und Gemeinden bei

vorhabenbezogenen Bebauungsplänen nicht an diese abschließenden Festsetzungsmöglichkeiten gebunden (§ 12 Abs. 3 BauGB).

Damit liegen beim Angebotsbebauungsplan eine ganze Reihe von Nachhal�gkeitszielen außerhalb der Möglichkeiten

unmi�elbarer planungsrechtlicher Steuerung gemäß § 9 BauGB, wie beispielsweise Recyclingquoten, Abfallvermeidung,

Festsetzung von Verbrauchswerten, Verbot fossiler Brennstoffe, Nutzung von Elektro- oder Wasserstofffahrzeugen. Ein Teil dieser

Vorgaben lässt sich zwar durch die Festlegung bes�mmter Schutzgebiete (§ 9 Abs. 1 Nr. 23 BauGB) verwirklichen. Die Festsetzung

eines solchen Gebietes dür�e jedoch in einem Großteil der Projektrealisierung nicht umsetzbar sein.

Bei der Umsetzung in der Praxis stellen sich vielsei�ge Fragestellungen: Welche Handlungsmöglichkeiten verbleiben, wenn nicht

die Stadt/Gemeinde, sondern ein Dri�er, Eigentümer des zu beplanenden Grundstückes ist? Hat der Investor einen Anspruch auf

Aufstellung eines Angebotsbebauungsplans ansta� eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes? Hat die Stadt/Gemeinde bei

der Erarbeitung des Inhaltes des Vorhaben- und Erschließungsplans durch den Investor Einflussmöglichkeiten? Kann sie diesen

Plan ablehnen, wenn er nicht ihren Nachhal�gkeitskriterien entspricht?
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AKTUELLE  ENTWICKLUNGEN

Besch leunigung von Vergabever fahren – sek torspezi f i sche Neuerungen durch das Gese tz zur

Besch leunigung des E insatzes  ver f lüss ig ten Erdgases ( LNGG) sowie das

Bundeswehrbeschaf fungsbesch leunigungsgese tz  (BwBBG) a ls  Vorbi ld für  das Beschaf fungswesen?

Die Forderung der Wirtscha� nach einer Beschleunigung von Vergabeverfahren ist seit langer Zeit Gegenstand der

(rechts-)poli�schen Diskussion, die von der Bundesregierung ebenfalls aufgegriffen wurde. Nach dem Ampel-Koali�onsvertrag

2021-2025 sollen die öffentlichen Vergabeverfahren vereinfacht, professionalisiert, digitalisiert und nicht zuletzt auch

beschleunigt werden. Erste Umsetzungsschri�e sind mit dem Gesetz zur Beschleunigung des Einsatzes verflüssigten Erdgases

(LNGG) sowie dem Gesetz zur Beschleunigung von Beschaffungsmaßnahmen für die Bundeswehr (BwBBG) erfolgt, mit dem die

Bundesregierung auf signifikant veränderte poli�sche Ausgangslangen reagiert hat, und die gegebenenfalls als Vorbild sowohl

für einen übergreifenden Ansatz als auch für einen neuerlichen Anlauf zur Beschleunigung von Beschaffung und Vergabe dienen

können.

Das am 1. Juni 2022 in Kra� getretene LNGG soll der Sicherung der na�onalen Energieversorgung dienen und eine zügige

Einbindung verflüssigten Erdgases (Liquefied Natural Gas, LNG) in das bestehende Fernleitungsnetz ermöglichen. Hierzu enthält

das LNGG (neben genehmigungsbezogenen Rege-lungen) erhebliche Erleichterungen im Vergaberecht. Zentraler Regelungsinhalt

ist die Beschleunigung und Erleichterung von Vergabe- sowie Nachprüfungsverfahren betreffend LNG-Terminals. Bei den vom

LNGG erfassten Vorhaben besteht (entgegen § 97 Abs. 4 GWB) keine Pflicht zur Losvergabe (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 LNGG). Leistungen

müssen nicht in der Menge aufgeteilt (Teillose) und getrennt nach Art oder Fachgebiet (Fachlose) vergeben werden. Weiterhin

bestehen erhebliche Erleichterungen zur Durchführung von Dringlichkeitskeitsvergaben (§ 9 Abs. 1 Nr. 7, 9 LNGG). Die

Änderungen im Primärrechtsschutz betreffen sowohl das Nachprüfungsverfahren vor der Vergabekammer als auch der

Beschwerdekammer, insbesondere durch eine Verkürzung der geltenden Fristen (§ 9 Abs. 2, 3 LNGG).
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Mit dem am 19. Juli 2022 in Kra� getretenen Beschaffungsbeschleunigungsgesetz soll das parallel aufgestellte sogenannte

Sondervermögen Bundeswehr effizient bewirtscha�et werden. Zweck des BwBBG ist das zeitnahe Erreichen eines breiten,

modernen und innova�onsorien�erten Fähigkeitsspektrums der Bundeswehr und damit die Steigerung der Bündnis- und

Verteidigungsfähigkeit. Erreicht werden soll eine schnelle Stärkung der Einsatzfähigkeit der Bundeswehr durch Modifika�onen

des Vergaberechts. Hierzu werden unter anderem die Pflicht zur Losvergabe abgeschwächt (§ 3 BwBBG) und einzelne

Maßnahmen zur vereinfachten Berücksich�gung von Sicherheitsinteressen eingeführt. Zur Beschleunigung der

Beschaffungsvorhaben sollen grundsätzlich im Rahmen der Markterkundung am Markt verfügbare Leistungen und Produkte zur

Erfüllung der Fähigkeitsanforderungen iden�fiziert werden (§ 3 Abs. 7 BwBBG). Die Verfahren vor den Vergabekammern und

dem Vergabesenat zur Nachprüfung sollen – ähnlich wie im Anwendungsbereich des LNGG – beschleunigt werden. Die

mündliche Verhandlung kann im Wege der Bild- und Tonübertragung sta�inden (§ 3 Abs. 7 BwBBG). Weiterhin ist vorgesehen,

dass die Vergabekammern nach Lage der Akten entscheiden können, soweit dies der Beschleunigung dient (§ 5 Abs. 1 BwBBG).

In Ausnahmefällen eröffnet § 6 Abs. 2 BwBBG diese Möglichkeiten auch für die zweite Instanz vor dem Beschwerdegericht.

Ob diese sektorspezifischen Neuregelungen, die als Sofortmaßnahmen zur Beschleunigung in besonderen poli�schen

(Ausnahme)Situa�onen eingeführt wurden, als Vorbild für eine beschleunigte Bereitstellung insbesondere von

Infrastrukturprojekten dienen können, bleibt abzuwarten und ist nicht zuletzt aufgrund der erheblichen Einschni�e im Bereich

des Rechtsschutzes nicht uneingeschränkt zu befürworten. Einerseits stehen Maßnahmen, die zur Beschleunigung von

Vergabeverfahren beitragen können, im Zielkonflikt zu sons�gen poli�schen Vorgaben, die mit dem Vergaberecht verfolgt

werden. Andererseits bestehen wirksamere Stellschrauben zur Verfahrensbeschleunigung als Eingriffe in die rechtlichen

Rahmenbedingungen, die durch europäisches Recht zudem in großen Teilen vorgeprägt werden.

Die Durchführung von Vergabeverfahren hat nur einen geringen zeitlichen Anteil am Beschaffungsprozess, so dass das zeitliche

Einsparpotenzial im Vergabeverfahren selbst gering ist. Stärker in den Blick zu nehmen sind daher die dem Vergabeverfahren

vorgelagerten Prozesse wie Bedarfsermi�lung, Fähigkeitsanforderungen, Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie interne

Abs�mmungen auf Seiten des Au�raggebers. Eine weitere Professionalisierung und Digitalisierung der Vergabeverfahren stellt

insofern einen ebenso wirkungsvollen Beitrag zur Verfahrensbeschleunigung dar wie eine adäquate personelle und technische

Aussta�ung der ausführenden Behörden.

Nicht ausgeschöp�es Poten�al bietet insbesondere das Instrument der Markterkundung, um bereits vor Einleitung von Auswahl-

und Vergabeverfahren in einen Dialog mit Unternehmen zu treten. Auf dem 9. Vergabetag am 17. und 18. November 2022 in

Berlin hat Herr Dr. Siebler gemeinsam mit Herrn Prof. Dr. Eßig (Universität der Bundeswehr München) in einem Workshop einen

interdisziplinären Überblick über die Möglichkeiten der Markterkundung anhand der Vorstellung eines Studienergebnisses zur

Markterkundung und der Erörterung aktueller Rechtsfragen in der Praxis sowie der Darstellung von „Best Prac�ce“ eines

Marktdialogs geliefert.  Nicht zuletzt in der Diskussion auf dem Vergabetag hat sich gezeigt, dass die Konzep�onierung

marktbezogener Auswahl- und Vergabeverfahren gerade in Beschaffungsbereichen mit hohen technischen Anteilen immer

wich�ger wird und das Instrument der Markterkundung hierbei einen wesentlichen Beitrag zur Verfahrensbeschleunigung

leisten kann.

Besch leunig ter  Ausbau der  In f ras t ruk tur  –  Er le ich ter te  P lanungs-  und Genehmigungsver fahren durch

P lanungss icherhei t sgese tz  ver länger t
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Anstehende Modernisierungen und Erweiterungen der Infrastruktur in Deutschland stellen die Poli�k und die Verwaltung vor

enorme Herausforderungen. Um den bestehenden Rückstau in Deutschland au�olen zu können bedarf es nicht nur bei der

Abwicklung der Beschaffung einer Beschleunigung (siehe oben), sondern bereits bei der (Bau)Rechtsschaffung (siehe auch ganz

oben). Entgegengesetzt wirkte jedoch in den letzten Jahren die COVID-19-Pandemie, die die Durchführung von Planungs- und

Genehmigungsverfahren verlangsamt und vor neue Herausforderungen gestellt hat.

Das Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmigungsverfahren während der COVID-19-Pandemie

(Planungssicherstellungsgesetz – PlanSiG) vom 20. Mai 2020 (BGBl. I S. 1041) wurde daher ursprünglich erlassen, um unter den

erschwerten Bedingungen während der COVID-19-Pandemie auch weiterhin Planungs- und Genehmigungsverfahren und weitere

Entscheidungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung ordnungsgemäß durchführen zu können.

Für die Verfahren nach den verschiedenen Fachgesetzen, vom Bundesfernstraßengesetz über das Baugesetzbuch bis zum

Windenergie-auf-See-Gesetz wurden Sonderregelungen erlassen. Wesentliche Regelungen betreffen die ortsübliche und

öffentliche Bekanntmachung, die nunmehr im Internet veröffentlicht werden kann und damit den Anschlag an einer Amtstafel

oder die Auslegung zur Einsichtnahme ersetzt. Auch die Auslegung von Unterlagen oder Entscheidungen können durch eine

Veröffentlichung im Internet ersetzt werden. Erörterungstermine, mündliche Verhandlungen oder Antragskonferenzen können

nunmehr per Online-Konsulta�on sta�inden, an denen die Bürgerinnen und Bürger digital teilnehmen können.

Das Planungssicherstellungsgesetz war bis zum 31. Dezember 2022 befristet. Nunmehr wurde eine Verlängerung bis Ende

nächsten Jahres bis zum 31. Dezember 2023 beschlossen. Die Verlängerung wird darauf gestützt, dass die Regelungen des

Planungssicherstellungsgesetzes nicht nur verste�gt, sondern für die einzelnen Fachgesetze weiter ausgestaltet werden sollen.

Damit sollen für die jeweiligen Fachbereiche passende dauerha�e Anschlussregelungen entwickelt werden. Bis dahin gelten die

bestehenden Regelungen des Planungssicherstellungsgesetzes fort.

Bundesförderung für  e f f iz ien te  Wärmenetze (BEW) – e in Impuls  für  d ie  kommunale Wärmewende

Die ganz aktuell durch die EU-Kommission genehmigte Bundesförderung für effiziente Wärmenetze erleichtert seit September

2022 mit bis zu EUR 50 Mio. die Finanzierung von kommunalen Wärmenetzen. Dieser Förderrahmen setzt einen wich�gen

Impuls für die Finanzierung von Wärmeprojekten, die gerade im Lichte der geplanten Energiewende und der damit verbundenen

Abkehr von fossilen Energieträgern in vielen Kommunen zur Umsetzung einer gesamtheitlichen Nachhal�gkeitsstrategie von

erheblicher Bedeutung sind. Jedoch stellt die strategische Entwicklung eines Ausbaus von Nah- bzw. Fernwärmenetzen sowie

deren Projektdurchführung Kommunen und Städte vor die große Herausforderung einer kommunal-, vergabe- und

beihilferechtlich konformen Umsetzung. Abhilfe kann die Einbindung weiterer Aufgabenträger oder privater Partner im Wege

einer Public-Private-Partnership schaffen. Mehr Informa�onen in „Vergaberechtliche Einordnung von ÖPP-Projekten – aktuelle

Anforderungen an eine Ausschreibungspflicht“ Dr. Siebler/Dr. Möller, Infrastruktur-Recht, Ausgabe Mai 2022 wie auch

„Gemeinsam zum grünen Wärmenetz“, Dr. Siebler/Forster, stadt+werk Mai/Juni 2022 sowie in unserem Webinar „Kommunale

Wärmenetze – Herausforderungen und Aspekte für eine erfolgreiche Umsetzung“ am 28.02.2023.

Mehr zum Thema
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AKTUELLE  RECHTSPRECHUNG

Carshar ing von E-Fahrzeugen i s t  Diens t le i s tungskonzess ion (EuGH, Ur te i l  vom 10.11.2022 – C-

486/21)

Betraut ein öffentlicher Au�raggeber ein Unternehmen mit der Einrichtung und Verwaltung eines Systems für das Mieten und

der gemeinscha�lichen Nutzung (Carsharing) von Elektrofahrzeugen, kann es sich um eine Dienstleistungskonzession handeln.

Voraussetzung ist, dass der finanzielle Beitrag (des öffentlichen Au�raggebers) überwiegend für den Erwerb der Fahrzeuge

verwendet wird und die Einnahmen des Unternehmens hauptsächlich aus den von den Carsharingnutzern gezahlten Gebühren

stammen. Denn diese Anforderungen belegen, dass das Risiko im Zusammenhang mit der Verwertung der konzessionierten

Dienstleistungen auf das Unternehmen übertragen wurde.

Bei der Feststellung, ob der Schwellenwert für die Anwendbarkeit der KonzVgV erreicht ist, ist der „Gesamtumsatz ohne

Mehrwertsteuer, den der Konzessionsnehmer während der Vertragslaufzeit erzielt“ maßgeblich. Dabei sind die Gebühren, die

die Nutzer an den Konzessionsnehmer entrichten sowie die Beiträge und Kosten, die der öffentliche Au�raggeber tragen wird, zu

berücksich�gen. Der öffentliche Au�raggeber kann jedoch auch davon ausgehen, dass der Schwellenwert erreicht ist, wenn die

Inves��onen und Kosten, die vom Konzessionsnehmer allein oder zusammen mit dem öffentlichen Au�raggeber während der

gesamten Laufzeit des Konzessionsvertrags zu tragen sind, diesen Schwellenwert offensichtlich überschreiten.

Ein öffentlicher Au�raggeber kann als Eignungskriterium und für die qualita�ve Bewertung der Bewerber verlangen, dass die

Unternehmen im Handels- oder Berufsregister eingetragen sind, sofern ein Unternehmen die Eintragung im entsprechenden

Register in seinem Mitgliedstaat vorweisen darf.

Ein öffentlicher Au�raggeber kann wegen des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit nicht von jedem Mitglied einer

Bietergemeinscha� verlangen, in einem Mitgliedstaat im Handels- oder Berufsregister eingetragen zu sein, um die Tä�gkeit der

Vermietung von Kra�wagen auszuüben.
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Welche Erk lärungen und Nachweise können nachgeforder t  werden? (VK Nordbayern,  Besch luss  vom

20.01.2022 – RMF-SG21-3194-6-43)

Erklärungen oder Nachweise, die körperlich vorliegen, aber nicht den Vorgaben des Au�raggebers entsprechen, “fehlen” nicht.

Der Au�raggeber kann nur fehlende Unterlagen nachfordern. Ein Bieter darf „fehlerha�e Unterlagen“ nicht inhaltlich

nachbessern.

Direk tvergabe an e in Unternehmen a ls  abso lu ter  Ausnahmefa l l  (VK Bund,  Besch luss  vom

19.09.2022 – VK 2-80/22)

Ein Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewe�bewerb und damit eine Direktvergabe ohne vorherige unionsweite

Au�ragsbekanntmachung ist bei Dienstleistungsau�rägen ausnahmsweise zulässig, wenn zum Zeitpunkt der Aufforderung zur

Angebotsabgabe der Au�rag u. a. wegen seiner technischen Besonderheiten nur von einem bes�mmten Unternehmen

durchgeführt werden kann.

Voraussetzung ist, dass der Au�rag durch technische Besonderheiten, etwa die Nutzung speziellen Know-Hows, spezieller

Werkzeuge, Instrumente bzw. Gerätscha�en, geprägt ist, derentwegen die Beau�ragung eines bes�mmten Unternehmens

objek�v und ohne vernün�igen Zweifel alterna�vlos ist.

Um entscheiden zu können, ob zum Zeitpunkt der Angebotsaufforderung objek�v und ohne vernün�igen Zweifel ausschließlich

ein bes�mmtes Unternehmen zur Durchführung des (hier: Interims-)Au�rags in Betracht kommt, bedarf es einer

entsprechenden Prüfung von Alterna�ven.

Bes tandsver t rag und Neuvergabe – wann is t  e ine unzuläss ige Doppelvergabe gegeben? (VK Bund,

Besch luss  vom 28.09.2022 – VK 2-86/22)

Ein Vergabenachprüfungsantrag ist unzulässig, wenn das Begehren des Antragsstellers nicht darauf gerichtet ist, die Chancen auf

den Zuschlagserhalt im streitgegenständlichen Vergabeverfahren zu sichern, sondern er die Vergabe des ausgeschriebenen

Au�rags verhindern will, um auf diese Weise die Erfüllung eines bereits geschlossenen Vertrags zu gewährleisten.

Aussch luss  des B ie ters  bei  Nich te ignung des Nachunternehmers  (VK Rhein land,  Besch luss  vom

07.06.2022 – VK 4/22)

Ein Vergabenachprüfungsantrag ist unzulässig, wenn das Begehren des Antragsstellers nicht darauf gerichtet ist, die Chancen auf

den Zuschlagserhalt im streitgegenständlichen Vergabeverfahren zu sichern, sondern er die Vergabe des ausgeschriebenen

Au�rags verhindern will, um auf diese Weise die Erfüllung eines bereits geschlossenen Vertrags zu gewährleisten.

Falschkalku la t ion e ines  Pre ises  und Fo lgen (BGH, Ur te i l  vom 13.09.2022 – X I I I  ZR 9/20)
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Versteht der Bieter die Vorgaben des Leistungsverzeichnisses falsch und gibt daher den deutlich höheren Preis einer Leistung an,

die nach dem Leistungsverzeichnis gar nicht zu erbringen ist, enthält sein Angebot nicht den geforderten Preis, so dass es gemäß

§ 13 Abs. 1 Nr. 3, § 16 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A 2016 auszuschließen ist.

Au�lärung über die Preiskalkula�on eines Nachunternehmers kann jedenfalls dann verlangt werden, wenn zu klären ist, ob das

Angebot den Vorgaben im Leistungsverzeichnis entspricht.

VERANSTALTUNGEN

Veranstaltungen Datum Referent/in

WFW Webinar: Städtebauliche Gestaltungsop�onen für Nachhal�gkeit – bau- und

vergaberechtliche Aspekte für eine erfolgreiche Umsetzung

26.01.2023

Änderung und Erweiterung von Bestandsverträgen nach § 132 GWB 

- Hamburger Vergabetag 2023

27.01.2023

Webinar: Behördenspiegel: Digitales Klassenzimmer - Förderung, Beschaffung und Umsetzung

rich�g gemacht

02.02.2023

Klinik-Kompetenz-Bayern eG: Vortrag: Nachhal�gkeit im Gesundheitswesen – was bringt das

Lieferke�engesetz für die Praxis?

- KKB Krankenhausrechtstag in Käsching

13.02.2023

Webinar: IHK Au�ragsberatungsstelle Baden-Wür�emberg: 10 Aspekte für eine erfolgreiche

Bewerbung als Bieterunternehmen um öffentliche Au�räge

14.02.2023

Webinar: vhw – Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.: Kommunale

Wärmenetze – Herausforderungen und Aspekte für eine erfolgreiche Umsetzung

28.02.2023

Webinar: IHK Au�ragsberatungsstelle Baden-Wür�emberg: Rechtsschutz im Vergabeverfahren

– wie setze ich meine Interessen in Beschaffungsvorhaben rich�g durch?

14.03.2023

VERÖFFENTL ICHUNGEN

Veröffentlichungen Datum Referent

InfrastrukturRecht: Vergaberechtliche Einordnung von ÖPP-Projekten – aktuelle

Anforderungen an eine Ausschreibungspflicht

Mai 2022 Dr. Felix

Siebler/Dr.

Jonathan Möller
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https://www.hamburger-vergabetag.de/programm/
https://www.ihk.de/stuttgart/fuer-unternehmen/oe-ausschreibungen/service-unternehmen/veranstaltungsuebersicht-unternehmen-4278854
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https://www.wfw.com/people/felix-siebler/
https://www.wfw.com/people/jonathan-moller/


Veröffentlichungen Datum Referent

Zeitschri� für Vergaberecht: Inhousevergabe und interkommunale Zusammenarbeit –

Zulässigkeit und Grenzen unter Berücksich�gung der Entwicklung der aktuellen

Rechtsprechung

Juli 2022 Dr. Felix

Siebler/Sebas�an

Hamm/Dr.

Jonathan Möller

NZBau: Grenzen der Zulässigkeit bei Überschreitung von Höchstmengen bei

Rahmenvereinbarungen – Anmerkung zum Urteil des EuGH vom 14.7.2022 – „EPIC“

Im

Erscheinen

Dr. Felix

Siebler/Sebas�an

Hamm

C.H. Beck: Verwaltungsrechtliche Organisa�onsvorgaben betreffend das Öffentliche

Unternehmen in Öffentlich-Privater Partnerscha� (PPP), in: Burgi/Habersack (Hrsg.),

Handbuch Öffentliches Unternehmensrecht

Im

Erscheinen

Dr. Felix Siebler

K E Y  C O N TA C T S

DR FEL IX  S IEBLER LL .M.
PARTNER GERMANY

T: +49 89 237 086 155

fsiebler@wfw.com

NORBERT SCHLEPER
COUNSEL DÜSSELDORF

T: +49 40 800 084 498

NSchleper@wfw.com

JOSEPHINE STANGE
ASSOCIATE DÜSSELDORF

T: +49 211 540 970 23

jstange@wfw.com

DISCLAIMER

Watson Farley & Williams is a sector specialist interna�onal law firm with a focus on the energy, infrastructure and transport sectors. With offices in Athens,
Bangkok, Dubai, Dusseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hanoi, Hong Kong, London, Madrid, Milan, Munich, New York, Paris, Rome, Seoul, Singapore, Sydney and Tokyo
our 700+ lawyers work as integrated teams to provide prac�cal, commercially focussed advice to our clients around the world.

All references to ‘Watson Farley & Williams’, ‘WFW’ and ‘the firm’ in this document mean Watson Farley & Williams LLP and/or its affiliated en��es. Any reference
to a ‘partner’ means a member of Watson Farley & Williams LLP, or a member, partner, employee or consultant with equivalent standing and qualifica�on in WFW
Affiliated En��es. A list of members of Watson Farley & Williams LLP and their professional qualifica�ons is open to inspec�on on request.

Watson Farley & Williams LLP is a limited liability partnership registered in England and Wales with registered number OC312252. It is authorised and regulated by
the Solicitors Regula�on Authority and its members are solicitors or registered foreign lawyers.
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The informa�on provided in this publica�on (the “Informa�on”) is for general and illustra�ve purposes only and it is not intended to provide advice whether that
advice is financial, legal, accoun�ng, tax or any other type of advice, and should not be relied upon in that regard. While every reasonable effort is made to ensure
that the Informa�on provided is accurate at the �me of publica�on, no representa�on or warranty, express or implied, is made as to the accuracy, �meliness,
completeness, validity or currency of the Informa�on and WFW assume no responsibility to you or any third party for the consequences of any errors or omissions.
To the maximum extent permi�ed by law, WFW shall not be liable for indirect or consequen�al loss or damage, including without limita�on any loss or damage
whatsoever arising from any use of this publica�on or the Informa�on.

This publica�on cons�tutes a�orney adver�sing.
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